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Regeste

Berufliche Vorsorge Der zeitliche Konnex zwischen der während des Vorsorgeverhältnisses
eingetretenen Arbeitsunfähigkeit und der späteren Invalidität wurde im vorliegenden Fall
unterbrochen, weshalb die Klägerin keinen Anspruch auf Invalidenleistungen der Beklagten
hat.

Erwägungen

E. 1
Die Klage wird abgewiesen.

E. 2
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.

E. 3
Die ausserordentlichen Kosten werden wettgeschlagen. Zufolge Bewilligung der
unentgeltlichen Verbeiständung wird dem Rechtsvertreter der Klägerin ein Honorar in der
Höhe von Fr. 5'645.90 (inkl. Auslagen und 8% Mehrwertsteuer) aus der Gerichtskasse
ausgerichtet. Gegen diesen Entscheid wurde von der Klägerin am 9. Februar 2017
Beschwerde beim Bundesgericht (siehe nach Vorliegen des Urteils: Verfahrens-Nr.
9C_147/2017 + 9C_148/2017) erhoben.
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